
sprechend dem Verlangen ihrer Völker die Bereitschaft 
erklärt, die Kriegsverbrecher zu verfolgen und dafür 
zu sorgen, daß die ergangenen Urteile auch tatsächlich 
vollstreckt werden21.
Am 18 Dezember 1942 kam es zu einer gemeinsamen Ver
antwortlichkeitserklärung der im Dienste des Faschis
mus handelnden Personen durch die Vertreter von zwölf 
Staaten unter Einschluß der vier Großmächte. Die ganze 
Entwicklung kulminierte in der anläßlich der Begeg
nung von Stalin, Roosevelt und Churchill am 13. Ok
tober 1943 in Moskau abgegebenen Erklärung, die eben
falls scharfe Ankündigungen und Warnungen enthielt. 
Über die Konferenz von Jalta (11. Februar 1945) führte 
der Weg zum Londoner Abkommen vom 8. August 1945 
und dem Statut des Internationalen Militärgerichtshofs. 
Hier zeigt sich besonders deutlich der Einfluß der gegen 
den Faschismus kämpfenden Völker, der Weg zur Durch
setzung des Erkannten durch die Völker, die Verbin
dung der Initiative der Sowjetunion mit einem so mas
siven Druck der Volksmassen, daß sich auch die übrigen 
Staaten nicht mehr der ausdrücklichen Festsetzung der 
persönlichen Verantwortlichkeit der Schuldigen ent
ziehen konnten.

Desto mehr wachsen seitRem die Versuche der Volks
feinde, durch verschiedene „Entschuldigungs“gründe die 
objektiv feststehende Haftung der Funktionäre des 
faschistischen Unrechtsstaates für seine durch sie be
gangenen Verbrechen von ihnen abzuwälzen. Bemer
kenswert ist die Tatsache, daß der führende Bonner 
Regierungs jurist, der jetzige Botschafter in den USA, 
Prof. G r e w e, besonders früh und grundsätzlich an 
diesen Bemühungen teilnahm. Unmittelbar nach Ver
kündung des Nürnberger Urteils zog Grewe dessen 
Rechtmäßigkeit in Frage, insbesondere indem er er
klärte, die über das allgemeine Kriegsrecht hinaus
gehenden Normen des Völkerrechts, die sich in derzeit 
zwischen den beiden Weltkriegen entwickelt haben, 
seien nur moralischen Charakters und nicht rechtlich 
zwingend gemeint gewesen. Er bezog dies insbesondere 
auf den sog. Briand-Kellogg-Pakt vom 17. August 192822, 
der in der Tat von den Autoren zwar nur zur Täu
schung der friedliebenden Massen bestimmt war, aber 
doch ihr Interesse an der Ächtung des Krieges zum 
Ausdruck brachte und nach dem Beitritt der Sowjet
union und der Ratifikation durch insgesamt 63 Staaten 
— entgegen den Wünschen der ursprünglichen Verfas
ser — ein im Kampf der Völker gegen den Faschismus 
nutzbares Instrument wurde.
A r z i n g e r 2 3  weist mit Recht darauf hin, daß Grewe 
es subjektiv leicht hatte, dem Briand-Kellogg-Pakt, der 
auch vom Deutschen Reich ratifiziert worden war, jeg
liche Verbindlichkeit abzusprechen, da Grewe s e l b s t  
seit je auf dqn Positionen des faschistischen „Völker
rechts“ stand2/'. So erklärte er zu dem vertragswidrigen 
Überfall der Faschisten auf die Sowjetunion: „Nach aller, 
geschichtlicher Erfahrung pflegen große weltgeschicht
liche Missionen ... in solcher Weise ihren Anfang zu 
nehmen.“23 * Grewe zog aus dieser Auffassung im Jahre 
1941 die verbrecherische Schlußfolgerung, der Krieg 
lasse sich nicht mehr in die Kategorie des „klassischen 
Kriegs- und Neutralitätsrechts“ einordnen. Zu deutsch: 
Der Bruch des Völkerrechts sei im Kampf des Impe
rialismus gegen den Sowjetstaat, gegen den Sozialis
mus nicht nur faschistische Staatsraison,. sondern ein 
für allemal rechtlich erlaubt. Das ist krassester Rechts
nihilismus — die „Lehre“, aus der heute Eichmann und

21 vgl. Erklärung der neun besetzten Länder vom 18. Dezem
ber 1942 in St. James.
22 Grewe. Nürnberg als Rechtsfrage, Stuttgart 1947, S. 92.
23 Arzinger, Rehabilitierung der faschistischen Kriegsver
brecher, Berlin 1954.
24 vgl. z. B. Zeitschrift für Politik, 1941, S. 266.
23 Monatshefte für Auswärtige Politik, 1941, S. 749.

Servatius, Globke, Strauß und Adenauer ihre „Argu
mente“ beziehen.
Bei den Versuchen, die verantwortlichen Beauftragten 
des Nazistaates der Verantwortung für völkerrechtlich 
verbotene strafbare Handlungen zu entziehen, spielt 
auch ein Argument eine große Rolle, das dem gesamten 
Völkerrecht bis dahin unbekannt und in der Tat eine 
reine Zweckerfindung ist, nämlich das Argument „tu 
quoque“ (Du auch), d. h. die Behauptung, Kriegsver
brecher habe es auch auf der Gegenseite gegeben und 
damit entfiele beiderseitig das Recht der Bestrafung. 
Wie ich bereits in meiner Einleitung zu „Der Nürn
berger Prozeß“26 festgestellt habe, beruht dieser Ein
wand auf dem für die Menschheit im Atomzeitalter 
besonders gefährlichen Spiel der Militaristen, in dem 
einer dem anderen die Bälle zuwirft, wobei im Verlauf 
des Spiels angebliche Rechtfertigungsgründe unbestreit
barer Verbrechen unter der Hand zu neuen Völker
rechtsnormen gemacht werden sollen. Zum Beispiel be
hauptet Knieriem: „Was gestern noch an sich völker
rechtswidrig war und mit einem dieser Gesichtspunkte 
gerechtfertigt werden müßte, ist heute schon völker
rechtmäßig. Man denke hur z. B. an die Selbstverständ
lichkeit, mit der in Korea der uneingeschränkte Luft
krieg geführt und das Prinzip der verbrannten Erde 
durchgeführt wird.“27 Rechtlich gesehen ist es natürlich 
unmöglich, selbst angesichts einer so ernsthaften Ver
letzung des Völkerrechts, wie sie z. B. der änglo-ameri- 
kanische Terrorangriff auf Dresden kurz vor Kriegs
ende darstellt, die deutschen Faschisten für ihre Ver
brechen straffrei ausgehen zu lassen. Denn selbst so
weit es bei gewissen Partnern der Anti-Hitler-Koalition 
zu Verletzungen des Völkerrechts kam, ist der große 
Unterschied gegenüber den Rechtsbrüchen der Faschi
sten nicht nur deren systematischer Charakter und bar
barisches Ausmaß, sondern vor allem der Umstand, daß 
diese Verletzungen Ausdruck eines noch weit um
fassenderen Völkerrechtsverbrechens, nämlich der Ag
gression gegen die in der Anti-Hitler-Koalition verein
ten Nationen, waren und diesem Verbrechen dienten. Es 
handelt sich also bei der Ahndung der Naziverbrechen 
nicht, wie der Eichmänn-Verteidiger jetzt wieder auf
frischt, um ein „Recht gegen den Besiegten“, sondern 
um R e c h t  g e g e n  d e n  A g g r e s s o r .  Die Parallele, 
die Servatius hinsichtlich der Verantwortlichkeit ehe
maliger Kolonialherren zieht, auf die sich die befreiten 
Völker analog berufen könnten, ist außerordentlich be
merkenswert — nicht nur in dem von Servatius ge
meinten Sinne —, weil sie die prinzipielle Bedeutung 
der strafrechtlichen Verantwortung imperialistischer 
Aggressoren zeigt, auch über die historischen Nazi ver
brechen hinaus.

Warum kann sich der faschistische 
Menschlichkeitsverbrecher grundsätzlich nicht auf 
Befehlsnotstand berufen?

Zu den Entschuldigungsgründen, auf die sich die Kriegs
verbrecher berufen, gehört insbesondere auch der sog. 
Befehlsnotstand, obwohl er nach Art. 8 des Statuts des 
IMT ausdrücklich als Entschuldigungsgrund ausgeschlos
sen wurde und nur dann, wenn das Gericht im Einzel
fall das für richtig hielt, eine Strafmilderung zuließ. 
Dieser Rechtsgedanke ist m. E. als gewohnheitsrechtlich 
fortbestehend gegenüber derartigen Taten weiter in 
Kraft.
Würde man den Befehlsnotstand dagegen als generellen 
Entschuldigungsgrund anerkennen, begäbe man sich 
notwendigerweise von der subjektiven Seite aus auf 
den „Rechtsboden“ des Faschismus. In den verschieden
sten Fällen unternehmen die Fürsprecher der Kriegs
verbrecher tatsächlich diesen Versuch, z. B., wenn Ser
vatius provokatorisch alle jüdischen Richter im Eich-
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